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Thema: Glascontainer am Lessingplatz 
 
Mit Beschluss-Nr. 2498-068(VI)19 zum Antrag A0099/19 hat der Stadtrat am 15.04.2019 den 
Oberbürgermeister beauftragt zu prüfen, ob die Glascontainer am Lessingplatz zu Unterflurcon-
tainer umgebaut werden können. Die Stadtverwaltung hat dies mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
Die Schaffung eines Unterflurcontainerstellplatzes (Raumbedarf: mindestens 6 m Länge x  
4 m Breite x 3 m Tiefe) am Lessingplatz ist nicht möglich. 
Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe stellt fest, dass am Standort Lessingplatz teilweise 
die Traufbereiche der vorhandenen Bäume den Einbau des Unterflursystems verhindern. 
Am Lessingplatz müsste das Unterflursystem auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt 
werden. Dies hätte zur Folge, dass das Entsorgungsfahrzeug im Kurvenbereich die Container 
leeren müsste. Dadurch würde die Sicherheit, Leichtigkeit und Durchlassfähigkeit des fließen-
den Kfz-Verkehrs nicht mehr ungehindert und gefahrlos garantieren werden können. 
Aus Sicht der Freiraumplanung sprechen am Lessingplatz die durch den Einbau eines Unter-
flurcontainersystems beeinträchtigte Verkehrssicherheit, der Platzmangel sowie die Unterbre-
chung wichtiger Wegeverbindungen gegen die Verwendung eines Unterflurcontainersystems an 
dieser Stelle. Ein Alternativstandort konnte in der Nähe nicht eruiert werden. 
Bei dem im Antrag erwähnten Altglascontainerstellplatz handelt es sich um einen oberirdischen 
Stellplatz mit zwei Altglascontainern, je einem für Bunt- und Weißglas sowie Altkleidercontainer 
(Arndtstraße, Stellplatznummer 24/04). Es treten nur geringe Verunreinigungen auf. Die Reini-
gung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb erfolgt einmal wöchentlich. Eine zusätzliche Reinigung 
des Containerstellplatzes erfolgt, wenn eine Verschmutzung festgestellt wird. 
In Stadtfeld Ost herrscht eine Unterdeckung von Containerstellplätzen, so dass der jetzige 
Stellplatz erhalten bleiben muss. 
Unterflurcontainer stellen nicht den Entsorgungsstandard dar, sondern sind als Ausnahmelö-
sung an Orten, die eine außergewöhnliche stadtteilbezogene Repräsentationsfunktion aufwei-
sen, anzusehen.  
Die Information wurde mit dem Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe, dem Tiefbauamt und 
dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 
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